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RS OGH 1971/2/24 7Ob31/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1971

Norm

VersVG §149

Rechtssatz

Wenn der durch den Versicherungsnehmer Geschädigte erklärt, vom Versicherungsnehmer persönlich nichts zu

verlangen, aber den Ersatzbetrag zu begehren, den die Versicherungsanstalt dem Versicherungsnehmer zahlen

müsse, kann die Versicherungsanstalt die Leistung nicht mit der Begründung ablehnen, daß gegen den

Versicherungsnehmer infolge Verzichts des Geschädigten keine Ansprüche erhoben werden können.
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